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RS OGH 1975/7/7 Bkd16/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.07.1975

Norm

DSt 1872 §2 E

Rechtssatz

Wird dem Rechtsanwalt von seiner Standesvertretung ein Auftrag erteilt, zu dessen Befolgung die Mitwirkung des

Klienten erforderlich ist, kann es ihm nicht verwehrt werden, dem Klienten zu erklären, er für seine Person teile die

Rechtsansicht seiner Kammer nicht.
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